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Das Unternehmen DATEV  

DATEV, die Genossenschaft der steuerberatenden Berufe (über 39.000 Mitglieder, knapp 6.000 
Arbeitnehmer) besteht seit  über 40 Jahren, Hauptsitz in Nürnberg, 26 Niederlassungen in Deutschland, 
weitere Beteiligungsunternehmen in Europa.  

DATEV unterstützt die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und deren Mandanten mit passenden 
Softwarelösungen und Services  

 Lösungen für Unternehmen  

Beratung, Konzeption und Einführung von Software -Lösungen  

Auftragsbearbeitung/  
Rechnungsschreibung  

Bestellwesen und  
Lagerhaltung  

Betriebliches  
Rechnungswesen  

Personalabrechnung  
und -management  

Office -Management  

Online -Anwendungen  

spezielle Lösungen für Branchen  

softwareunabhängige Unternehmensberatung  Wissensvermittlung  

Beratung, Konzeption und Einführung von IT -Lösungen (IT -Management)  

http://www.datev.de/portal/ShowPage.do?pid=dpi&nid=63656
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DATEV in Zahlen… 

DATEV bedeutet … 
… rund 10 Mio. Lohn -  und Gehaltsabrechnungen  

werden über den steuerlichen Berater mit  
DATEV-Software abgewickelt  

… rund 87.000 Teilnehmer  besuchen die DATEV -Seminare  

… die Finanzbuchführung von 2,5 Mio. Unternehmen  wird über 
den steuerlichen Berater mit DATEV -Software erstellt  

… das DATEV-Rechenzentrum tauscht Informationen zwischen  
 Unternehmen und deren Steuerberatern und rund  
200 Institutionen  aus z.B. Finanzverwaltungen, 

Sozialversicherungsträgern,Krankenkassen,  
  Banken, Berufsgenossenschaften oder statistische Ämter  

… rund 1.000 Mitarbeiter wickeln rund 2 Mio. 
Servicekontakte  ab 
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Themen des Vortrags im Überblick  

Elektronische Rechnungen: Nur ein Trend?  

Rechtliche Anforderungen bei eRechnungen  („Altregelung“) 

Entwicklungen auf europäischer/deutscher Ebene  

Steuervereinfachungsgesetz: Alles einfacher?  

Ein möglicher Prozessablauf: Fallbeispiel DATEV  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Welche Rechnungsangaben sind Pflicht?  

1. vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers  

2. vollständiger Name und vollständige Anschrift des Leistungsempfängers  

3. Steuernummer oder Umsatzsteuer - Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers  

4. Ausstellungsdatum (eine Vor -  und Rückdatierung ist unzulässig)  

5. fortlaufende Nummer (Rechnungsnummer, darf nur einmalig vergeben sein)  

6. Menge und Art („handelsübliche Bezeichnung“) der gelieferten Gegenstände, Umfang und Art der sonstigen 
Leistung  

7. Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung (bei Abschlagsrechnungen Angabe des Zeitpunkts des 
vereinnahmten Entgelts), sofern dieser Zeitpunkt feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der 
Rechnung identisch ist  

8. nach Steuersätzen oder einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsseltes Entgelt sowie im Voraus vereinbarte 
Minderung des Entgelts  

9. Ausweise des anzunehmenden Steuersatzes  

10. gesonderter Ausweis des auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrags  

11. Hinweis auf eventuelle Steuerbefreiungen  

12. Hinweis auf die Aufbewahrungspflichten des Leistungsempfängers, der nicht Unternehmer ist bzw. 
Unternehmer ist, die Leistung aber dem nichtunternehmerischen Teil zuzuordnen ist  
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Zusätzliche Angaben in Sonderfällen & Kleinbetragsrechnungen  

13. die Umsatzsteuer - Identifikationsnummer des leistenden Unternehmers und des Leistungsempfängers in 
Fällen des § 14 a Abs. 1 (sonstige Leistung), Abs. 3 (innergemeinschaftliche Lieferung) und Abs. 7 UStG 
(innergemeinschaftliches Dreiecksgeschäft)  

14. Hinweis auf Steuerbefreiung mit Bezeichnung des Grundes in umgangssprachlicher Form, z. B. „Ausfuhr“, 
„Krankentransport“ 

15. Angabe der Merkmale in § 1 b Abs. 2 und 3 UStG bei innergemeinschaftlicher Lieferung neuer Fahrzeuge 
(motorbetriebene Fahrzeuge, Wasserfahrzeuge, Luftfahrzeuge)  

16. im Fall einer Reiseleistung ( § 25 UStG) und der Differenzbesteuerung ( § 25 a UStG) einen Hinweis auf die 
Sonderregelung  

17. im Fall der steuerpflichtigen Werklieferung oder sonstigen Leistung im Zusammenhang mit einem 
Grundstück einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers nach  
§ 14 b Abs. 1 S. 5 UStG  

 

Kleinbetragsrechnungen  (Entgelt zzgl. Steuer ≤ 150,00 Euro)  

1. vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers  

4. Ausstellungsdatum  

5. Menge und Art der gelieferten Gegenstände bzw. Umfang und Art der sonstigen Leistung  

7. Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag in einer Summe  

8. anzuwendender Steuersatz; im Falle der Steuerbefreiung Hinweis darauf, dass eine Steuerbefreiung gilt  
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Elektronischer Rechnungsverkehr  
Ein Trend!  

Digitalisierung der 
Geschäftsprozesse  

E-Government  

elektronischer 
Rechnungsverkehr  

neuer 
Personalausweis 

(nPA)  

E-Bilanz  
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Der Druck steigt … 

Fluggesellschaften  Krankenkassen  Autokonzerne  

elektronische Rechnungen/  
elektronisch signierte Dokumente  

Telekommunikationsanbieter  

… für Kunden und Lieferanten! 
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Verbreitung von eRechnungen in Deutschland  

Quellen: tns gallup/Itella 2008;  
Uni Hannover, Studie eRechnung 2008  

Elektronische Rechnungsstellung durch  

kleine und mittlere Unternehmen  

8 %  

22 %  

43 %  

0%  

5%  

10%  

15%  

20%  

25%  

30%  

35%  

40%  

45%  

50%  

2006  2008  2010/11  

+ 21 %  

aktuell häufig Beibehaltung 
der Papierrechnung  

Unsicherheit bei Umgang  
mit eRechnungen  
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Verbreitung von eRechnungen  
Europa – Deutschland  

eRechnungen in Europa   

5 % aller Rechnungen werden elektronisch übermittelt  

20 % der EU -Firmen nutzen das digitale Verfahren  

(Quelle: DB Research 08/2009)  

 

eRechnungen in Deutschland   

48 % der Unternehmen erhalten elektronische Rechnungen  

19 % der Unternehmen versenden elektronische Rechnungen  

(Quelle: Statistisches Bundesamt 12/2008)  
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Verbreitung von eRechnungen in Europa  
Mengengerüst  

95 %

5 %

eRechnungen

Papierrechngungen

28 Milliarden Rechnungen im Jahr 2009  

Quelle: DB Research 08/2009  

1,4 Milliarden elektronische 

Rechnungen pro Jahr   
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Elektronischer Rechnungsverkehr  

Elektronische Rechnungen sind Teil der Digitalisierung von 
Geschäftsprozessen . 

Um Kosten zu sparen und Effizienz zu steigern , gehen immer mehr 
Unternehmen dazu über, Rechnungen elektronisch  zu versenden.  

Kosten für Papier, Druck, Porto, etc. werden gesenkt  

Transportwege entfallen  

Zeitgewinn mit Auswirkungen auf die Liquidität  

eRechnungen  verbreiten sich nicht nur in Deutschland, sondern 
auch auf internationaler Ebene.  

eRechnung  Digitalisierung  Effizienz  
Kosten -

einsparung  
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Industrielle Lösungen (Trendbeschleuniger):  
Kosten für elektronisch signierte Rechnungen aus SAP  

Quelle: Esker GmbH: www.esker.de  

http://www.esker.de/
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Liquidität: Verkürzung kontokorrentfinanziertes Kundenziel  

Umsatzerlöse       1.000.000 Euro  

Forderungen aus Lieferung und Leistung   100.000 Euro  

aktuelles Kundenziel in Tagen    36  

 z. B. Rechnungsschreibung Freitag statt Montag oder fehlende Postlaufzeit ( eRechnung )  

gewünschtes Kundenziel in Tagen    33  

verbleibende Forderungen     91.667 Euro  

Verminderung der Forderungen    8.333 Euro  

Kontokorrentzinssatz p. a.     12,00 %  

bisheriger Aufwand aus Kontokorrentzins   12.000 Euro  

verbleibender Aufwand aus Kontokorrentzins   11.000 Euro  

Verringerung des Zinsaufwands pro Jahr   1.000 Euro  

Verringerung des Zinsaufwands pro Monat   83 Euro  
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Für die Zukunft keine Alternative zu eRechnungen  

In den letzten 10 Jahren wurden mehr Papierberge produziert  
als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit … 
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Beispiel für digitale Unternehmensprozesse  
Erkennen Sie diesen Pendelordner wieder?  
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Rückfragen  

Fremdprogramm  

Papier oder  
Fremdprogramm  

Papier  

 Fremdprogramm  

 Pendelordner  
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Arbeitsprozess  z.B. Einnahmenüberschussrechner  

Mandant  Steuerkanzlei  

1. kontrolliert Kontoauszüge  

2. sortiert die zugehörigen Belege  
zum Kontoauszug  

3. führt Kassenbuch  

1. erstellt Finanzbuchführung  

2. gibt die Papierbelege und Konto -
auszüge zurück zum Mandanten  

€ € 
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DATEV Bankkonto online – der Prozess  

Bank  

Steuerkanzlei  Unternehmen  

DATEV - Rechenzentrum  

prüft die Verknüpfung  

setzt Status  

Notiz  

Kontrollstatus  

Belegbild  

Kontoauszug und Beleg  
werden verbunden  
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Detailansicht einer Kontobewegung  
z.B. eRechnung  als digitaler Beleg  
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Bisherige Rechtslage eRechnungen  (bis 30.06.2011)  

§ 14 Abs. 3 UStG  

Bei einer auf elektronischem Weg übermittelten Rechnung müssen die Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit des Inhalts gewährleistet sein durch  

1. eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Signatur mit 
Anbieter -Akkreditierung nach dem Signaturgesetz vom 16. Mai 2001  (…), oder  

2. elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG der 
Kommission vom 19. Oktober 1994 (…), wenn in der Vereinbarung über diesen 
Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die Echtheit der Herkunft und 
die Unversehrtheit der Daten gewährleisten . 

bisherige 
Rechtslage  

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  
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Qualifizierte elektronische Signatur  
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug (Ăaltñ) 

sachliche Prüfung der Rechnung §14 Abs. 4 UStG  

qualifizierte elektronische Signatur (Versender)  

Signaturprüfung (Empfänger)  

digitale Archivierung in revisionssicherem Archiv für 10 Jahre  

eRechnung und Signatur  

Signatur -Prüfergebnis  

Die qualifizierte elektronische Signatur stellt sicher, dass  

die Herkunft der Rechnung eindeutig nachvollziehbar ist.  

der Inhalt der Rechnung nicht verändert wurde.  
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Elektronische Rechnungen:  
Praktische Rahmenbedingungen für den Vorsteuerabzug (Ăaltñ) 

Achtung: Sonst Vorsteuerabzug nicht erlaubt!  

„ordentliche Rechnung“ Signaturprüfung  Prüfprogramm  

Prüfprotokoll  

digitales Archiv  

Rechnung  

Signatur  
(evtl. eingebettet)  
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eRechnung   
Rechtliche Rahmenbedingungen in BRD (Ăaltñ) 

Versender:  elektronische Signatur (QES)  

Empfänger:  Signaturprüfung (Prüfung der Gültigkeit der qualifizierten elektronischen Signatur)  

Aufbewahrungspflicht 10 Jahre in GoBS -konformen, digitalen Archiv  

eRechnung + Signatur und zusätzlich Signatur -Prüfergebnis  

 Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug beim Finanzamt  
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Prozess: Eingang eRechnung  bisher (vor „Erleichterung“) 

1. im Internet Signatur prüfen lassen  

2. alle Dateien (inkl. Prüfprotokoll) im Archivsystem digital aufbewahren  

3. für Kanzlei: Rechnung und Protokoll der Signaturprüfung ausdrucken  

4. für Vorsteuerabzug: zusätzliche Zusicherung zur digitalen Archivierung  

Rechnung wird per E -Mail verschickt  

Anhang:   

ein Bild der Rechnung (z. B. PDF -Datei)  

eine Signatur (pkcs7 -Datei)  
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eRechnung  – rechtliche Hintergründe (Ăaltñ) 

Erhalt elektronischer  
Rechnungen vom Lieferanten  

Ausdrucken der  
elektronischen Rechnungen  

Weitergabe an Steuerberater  
zur Buchung  

Berechtigt/e nicht zum Vorsteuerabzug!  
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Aufbewahrungsfristen  

Generell gilt:   

die Zehnjahresfrist beginnt mit dem 31. Dezember des Kalenderjahrs, in dem die Rechnung 
ausgestellt wurde.  

sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind  

Buchungsbelege  

empfangene und abgeschickte Handels -  und Geschäftsbriefe  

Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, 
Lageberichte, Eröffnungsbilanzen sowie die zu deren Verständnis 
erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstige 
Organisationsunterlagen  

6 Jahre  

10 Jahre  

6 Jahre  

10 Jahre  
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Aufbewahrung:  
Finanzamt – Was muss beachtet werden ? (NICHT Ăaltñ) 

Anforderungen der GDPdU  (= elektronische Betriebsprüfung §§  146, 147 AO)  

Auszug:  

„Die Daten (…) sind für den Datenzugriff zur Verfügung zu halten bzw. in geeigneter Weise 
vorzuhalten.“ 

das heißt entweder online verfügbar oder Archivierung  

originär digitale Unterlagen sind maschinell auswertbar zu archivieren  

In das DV -System in elektronischer Form eingehende oder im DV -System erzeugte Daten  

Unterlagen §147 Abs. 1 AO (Buchungsbelege, Handelsbriefe usw.)  

auf maschinell lesbarem und auswertbarem Datenträger (Band, Disk, Platte etc. nicht Papier)  

in maschinell auswertbarem Format (nicht PDF, TIFF)  



©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten  
 

15.02.2012  DATEV eRechnung  28  

Exkurs: Elektronische Betriebsprüfung  

 

 
herkömmliche Betriebsprüfung  

regelmäßige Stichprobenprüfung  

Auswahl von Prüfgebiet und 
Prüfschritten individuell durch den 
Prüfer aufgrund von Erfahrungen/ 
Branchenkenntnis  

Begrenzte Zeit beschränkt die 
einzelnen Prüfungsschritte. 
Massendaten nur stichprobenartig 
überprüfbar  

hoher Anteil manueller 
Prüfungstätigkeiten  

begrenzter Einblick in die Buchführung  

 

 
elektronische Betriebsprüfung  

vollumfängliche Prüfung möglich  

Prüfgebiete und Prüfschritte sind  
(teil - ) standardisiert und  
(teil - ) automatisiert  

nahezu lückenlose Prüfung von 
Massendaten ist innerhalb kurzer  
Zeit möglich  

geringer Anteil manueller 
Prüfungstätigkeit  

tieferer Einblick in die Ordnungs -
mäßigkeit der Buchführung  

gestern  heute  
Veränderungen  
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Heterogene Behandlung elektronischer Rechnungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten der EU (Stand 2009)  

Quelle: Groß/Hallermann/Lindgens, Neues zur  
elektronischen Rechnung, UVR 2009 Nr. 5, Seite 143  

Spanien:  
qualifizierte  

elektronische 
Signatur  

Portugal:  
fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Vereinigtes 
Königreich:  

 fortgeschrittene  
elektronische 

Signatur  

Irland:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Frankreich:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Niederlande:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Dänemark:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Polen:  
 qualifizierte  
elektronische 

Signatur  

Deutschland:  
 qualifizierte  elektronische Signatur  

(seit 01.01.08: 2048 BIT und SHA256)  

Belgien:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Luxemburg:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Tschechische 
Republik:  

 qualifizierte  
elektronische 

Signatur  Österreich:  
fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Ungarn:  
 fortgeschrittene  

elektronische 
Signatur  

Italien:  
 qualifizierte  
elektronische 

Signatur  

Griechenland:  
 qualifizierte  
elektronische 

Signatur  

Weil nur Mindestanforderungen 
definiert sind, kommt es zu einer 

heterogenen Behandlung 
elektronischer Rechnungen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten der EU.  
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EU-Ziel (2007 –2012):  
Bürokratieabbau um 25 % (40 Mrd. Euro)  

Beratung der EU -Kommission unter anderem durch „Stoiber-Gruppe“: 

Gleichstellung Papier - / eRechnung : Einsparpotenzial 18,8 Mrd. Euro  

Kostensenkung/Umweltfreundlichkeit: weniger Papier, Druck und Transport  

Beschleunigung von Zahlungen: direkte Verarbeitung der Rechnungsinformationen in 
Zahlungs -  und Rechnungslegungssystemen  

Förderung des Binnenmarkts: Unterstützung von SEPA  

Wettbewerbsfähigkeit: höhere Produktivität und Verbraucherzufriedenheit  

 

Hindernisse:  

fehlende EU - /weltweite Standardisierung  

Geltung unterschiedlicher nationaler Bestimmungen  

Defizit an Vertrauen und Marktakzeptanz aufgrund von Sicherheits - , Authentitäts -  und 
Integritätsrisiken  



©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten  
 

15.02.2012  DATEV eRechnung  31  

EU-Entwicklungen:  
eRechnung – Zeitachse  

 

CEN/ISO: Workshops eInvoicing  

UN/ CEFACT 
CII v.2  

CEN: Inter -
operabiltät?  

EU: Bürokratieabbau um 25 % (40 Mrd. Euro)  

Informelle 
eInvoicing – 
Task -Force: 
„EEIF“ nötig 

eInvoicing -Expertengruppe EEIF?  

Konsultation  

EEIF = KOM - Empfehlung?  

Vorschlag zur MwSt - Richtlinie:  
e- Rechnung = Papierrechnung?  

 

elektronisch 
= Papier -
rechnung  

MwSt -Richtlinie 2006/112/EG inkl. Rechnungsvorschriften  

Richtlinie 2001/115/EG:  

MwSt -Anforderungen an 
eRechnungen  

KOM-Empfehlung: Akzeptanz von eSignaturen  
i. Z. m Einheitlichem Ansprechpartner  

Aktionsplan eSignatur  

eSignatur -Richtlinie 1999/93/EG  

 

‘99 

 

‘00 

 

‘01 

 

‘02 

 

‘03 

 

‘04 2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  
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Die Politik reagiert  
Änderung der MwSt -Richtlinie  

Änderung der MwSt -Richtlinie 2006/112/EG im Juli 2010  

Elektronische Rechnungen sind gültig, wenn die Echtheit der Herkunft , die Unversehrtheit des 
Inhalts  und die Lesbarkeit  gewährleistet sind.  

Die qualifizierte elektronische Signatur (QES) und der elektronische Datenaustausch (EDI) 
werden explizit als geeignete Verfahren genannt.  

Kann auch durch jegliche innerbetriebliche Kontrollverfahren erfolgen.  

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  
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Die Politik reagiert  
Steuervereinfachungsgesetzes 2011  

In § 14 Abs. 1 wird ein sogenannter dritter Weg geschaffen, wonach die Anerkennung einer 
Rechnung für umsatzsteuerliche Zwecke an folgende vier Kriterien gebunden ist:  

Echtheit der Herkunft  

Unversehrtheit des Inhalts  

Lesbarkeit  einer Rechnung  

Rechnung muss alle gesetzlich erforderlichen Angaben enthalten  

Jeder Unternehmer legt fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des 
Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. Dies kann durch jegliche 
innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen können.  

 

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  
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Die Politik reagiert  
Steuervereinfachungsgesetzes 2011  

Der § 14 Abs. 3 lautet:  

Unbeschadet anderer nach Absatz 1 zulässiger Verfahren gelten bei einer elektronischen Rechnung 
die Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts als gewährleistet durch  

eine qualifizierte elektronische Signatur oder eine qualifizierte elektronische Signatur mit 
Anbieter -Akkreditierung.  

elektronischen Datenaustausch (EDI) nach Artikel 2 der Empfehlung 94/820/EG (…), wenn in der 
Vereinbarung über diesen Datenaustausch der Einsatz von Verfahren vorgesehen ist, die die 
Echtheit der Herkunft und die Unversehrtheit der Daten gewährleisten.  

 

Elektronische Rechnungen sind elektronisch auf einem unveränderbaren Datenträger zu archivieren . 

(Problematik CD/DVD -Brennen und Haltbarkeit beachten)  

 

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  
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Auszug aus dem Frage - Antwort - Katalog  des BMF  
zur Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung  

Was ist ein innerbetriebliches Kontrollverfahren im Sinne des § 14 Abs. 1 UStG?  

Ein Verfahren, das der Unternehmer zum Abgleich der Rechnung mit seiner Zahlungsverpflichtung 
einsetzt.  

Es müssen keine neuen Verfahrensweisen geschaffen werden.  

Bereits ein entsprechend eingerichtetes Rechnungswesen kann als geeignetes Kontrollverfahren 
dienen, das die Zuordnung der Rechnung zur empfangenen Leistung ermöglicht.  

In der einfachsten Form kann dies, z. B. durch einen manuellen Abgleich der Rechnung, mit der 
Bestellung und gegebenenfalls dem Lieferschein geschehen.  

 

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  
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Auszug aus dem Frage - Antwort - Katalog  des BMF  
zur Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung  

Was ist ein verlässlicher Prüfpfad im Sinne des § 14 Abs. 1 UStG?  

Ein verlässlicher Prüfpfad stellt einen Zusammenhang zwischen der Rechnung und der zugrunde 
liegenden Leistung her.  

Durch einen Abgleich mit der Bestellung, dem Auftrag oder Vertrag und gegebenenfalls dem 
Lieferschein überprüft der Unternehmer, ob die Rechnung inhaltlich ordnungsgemäß ist, also die 
Rechnungsangaben und der leistende Unternehmer zutreffend sind.  

Der verlässliche Prüfpfad begründet keine neue Aufzeichnungspflicht. Innerbetriebliche 
Kontrollverfahren, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leistung herstellen, 
müssen und können nicht von der Finanzverwaltung zertifiziert werden . 

Problemfall: Anerkennung bei Betriebsprüfung unklar (eventuell von Prüfer abhängig)  

 

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  
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Erstes Fazit  

 

 

Die Praxis als auch die Verbände und Kammern begrüßen die Vereinfachungen bei eRechnungen  
mit der Anerkennung signaturloser Lösungen.  

Auf dem ersten Blick vermeintlich einfacherer Weg.  

Ohne Praxiserfahrungen und relevante Rechtsprechung für den eRechnungs -Empfänger mit einem 
höheren Risiko behaftet.  

Hauptprobleme  

Was ein „innerbetriebliches Kontrollsystem“ und ein „verlässlicher Prüfpfad“ ist, unterliegt der 
Interpretation.  

Werden Rationalisierungsmöglichkeiten hinreichend gewahrt ? (Exkurs: digitales Belegwesen)  

Kritik der 
Wirtschaft  

die Politik 
reagiert  

FAQs erstes Fazit  
Kritik der 
Wirtschaft  

bisherige 
Rechtslage  

Alle wollen es einfacher, aber ohne höheres Risiko beim Vorsteuerabzug.  



©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten  
 

15.02.2012  DATEV eRechnung  38  

Elektronischer Rechnungsverkehr  
Fazit  

allgemein :  

Ausgestaltung des dritten Wegs (z . B . entsprechend eingerichtetes Rechnungswesen) muss noch 
konkretisiert werden  

Notwendigkeit der Archivierung  bleibt bestehen!  

 

DATEV:  

 Archivierung , z. B . in DATEV Belegverwaltung online, ist gesetzeskonform und komfortabel  

 qualifizierte elektronische Signatur ist für den Rechnungsempfänger sicher  

DATEV eRechnung verwendet die qualifizierte elektronische Signatur und erfüllt somit 
gleichermaßen bestehende Gesetzesvorgaben und Anforderungen, die sich durch eine 

Gesetzesänderung ergeben . 
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Praktische Umsetzung eRechnung  (mit Signatur) ohne Dienstleister  

Hard -  und Software für Ausgangsrechnungen  

Prüfung der Signatur über externen Anbieter bei Eingangsrechnungen  

Empfänger hat Verantwortung für revisionssichere Archivierung der Rechnung, der Signatur und 
des Prüfergebnisses  

Bereitstellung von Beleg und Prüfergebnis für die Buchführung  

PIN-Pad-Leser  Signaturkarte  Software  
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Exkurs: Die moderne (digitale) Buchführung  

Unternehmen  

Belege senden  

Scanner/Fax  

Kanzlei  

aktuelle Buchführung  

Buchführung in der Kanzlei  

DATEV 

DATEV  
Unternehmen online  

Zahlungen erstellen  
Auswertungen einsehen  

Absicherung durch  
DATEV mIDentity  

digitales Belegarchiv  

Belegerfassung  
Ausgangsrechnungen  
Eingangsrechnungen  
Kasse  
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DATEV Unternehmen online – Funktionalitäten  

Belegverwaltung online  
Kassenbuch online  
Rechnungseingangs -  und -ausgangsbuch online  
Zahlungsverkehr online  
Lohn und Gehalt Vorerfassung online  
LOVOR online  
Auswertungen online  
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Die moderne Buchführung – Informationsportal  
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DATEV Belegverwaltung online – Belegübersicht  
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DATEV eRechnung – Der Prozess  

DATEV bietet zum Thema eRechnung eine ganzheitliche Prozesslösung  
an und bindet als einziger Anbieter den Steuerberater mit ein.  

Signatur -
Prüfung  

Archivierung  Signieren  Buchen  

    DATEV 
eRechnung  

Eine runde Sache  

für kleine und mittlere 
Unternehmen … 
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Eingangsrechnungen  

Unternehmen  

DATEV 

DATEV-Rechenzentrum  
Signatur und Archivierung  

DATEV Belegverwaltung  
online  

Kanzlei  

Signierautomat  

Buchführung  

Buchung  

Signatur -Prüfautomat  

Unternehmen  

Rechnung empfangen  

Rechnung speichern und via 
Belegtransfer an DATEV -
Rechenzentrum senden  
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Signaturkarte  

Prozess Signieren von Ausgangsrechnungen  

Pin-pad -Leser  Software  
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Ausgangsrechnungen  

Unternehmen  

DATEV 

DATEV-Rechenzentrum  
Signatur und Archivierung  

DATEV Belegverwaltung  
online  

Kanzlei  

Signierautomat  

Buchführung  

Buchung  

Signatur -Prüfautomat  

Unternehmen  

Rechnung erstellen  

PDF 

Rechnung speichern und via 
Belegtransfer an DATEV -
Rechenzentrum senden  

PDF 

PDF 

PDF 
@

PDF 
@
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Buchführung in der Kanzlei – Rechtssicherheit bei eRechnung  

Alle Voraussetzungen sind erfüllt:  

Rechnungsprüfung  

Signaturprüfung  

Archivierung  

 
 
 



©DATEV eG; alle Rechte vorbehalten  
 

15.02.2012  Buchführung online  49  

Wie erfolgt meistens der Belegablauf?  

Schwachstellen  

unvollständige Informationen  

Zeitverzug zwischen Buchen und  
Geschäftsbetrieb  

logistischer Aufwand  

für die Steuerkanzlei  

Ablage im Unternehmen  
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Buchführung mit Zukunft … 

… beginnt mit dem digitalen Belegaustausch! 

Ihr Vorteil  

logistischer Aufwand entfällt – Belege bleiben im Unternehmen  

kein Zeitverzug zwischen Buchen und Geschäftsbetrieb  

aktuelle Auswertungen in „Echtzeit“ ermöglichen aktuellen 
Überblick, da alle Infos enthalten sind  

für die  
Steuerkanzlei  

Ablage im  
Unternehmen  
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Flexible Arbeitsteilung mit der Kanzlei –  
die Buchführung beginnt mit dem Belegaustausch    

15.02.2012  51  

Unternehmen  DATEV Kanzlei/Unternehmen  

Belege senden  
DATEV 

Belegverwaltung online  
(Buchungsvorschlag)  

Buchführung  

Programmverbindung  
(Buchungsinfo)  

Geschäftspartner  
Sachkonto  

Beleg -  
transfer  

Buchung  
Rechnungs -  
erkennung  
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Das DATEV -Rechenzentrum wickelt Ihre eRechnungen 
prüfungssicher ab!  

gemeinsames Archiv für digitale Belege:  

Berater  

DATEV Belegverwaltung online   

Erweiterung der Belegverwaltung  

Signatur erstellen  Signatur prüfen  
Signatur und Prüfung 

archivieren  
beim Buchen 

anzeigen  

Unternehmer  

 

Weitere Infos finden Sie unter 
www.datev.de/erechnung  

 

http://www.datev.de/erechnung
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Ihre Meinung, Ihre Fragen?  

Interessant für Sie?  

Was möchten Sie von uns wissen?  
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